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§ 10 00. ADG

006. ADG - O0. Antidiskriminierungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

810

Festsetzung des Entgelts

Bei Verletzung des Diskriminierungsverbotes nach § 1 im Zusammenhang mit der Festsetzung des Entgelts im Rahmen
des Dienstverhaltnisses hat die oder der Bedienstete fiir gleiche Arbeit oder flr eine Arbeit, die als gleichwertig
anerkannt wird, Anspruch auf das gleiche Entgelt wie eine Bedienstete oder ein Bediensteter, die oder der nicht aus
einem der Grinde nach § 1 diskriminiert wird; widrigenfalls hat sie oder er gegentiber dem Land oder der Gemeinde
Anspruch auf Bezahlung der Differenz und eine Entschadigung zum Ausgleich des durch die Verletzung der Wirde

erlittenen Nachteils.

In Kraft seit 01.06.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_adg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_adg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_adg/paragraf/1
file:///

	§ 10 Oö. ADG
	Oö. ADG - Oö. Antidiskriminierungsgesetz


